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Teil I: Fernabsatzgesetz, Einführung

Seit 30.6.2000 in Kraft
zur Umsetzung der Europäischen Fernabsatzrichtlinie
im Vordergrund: Internethandel und Schutz des 
Verbrauchers

aber auch für “klassischen” Fernabsatz über 
Katalog/Telefonmarketing
also grob: Handel ohne “physische Anwesenheit” 

Umfangreiche Informations- und Hinweispflichten für 
Unternehmen mit Fernabsatz
Für den Verbraucher: grundsätzliches Widerrufs- und 
Rückgaberecht
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Für wen gilt das FernAbsG?

FernAbsG setzt Vertragsschluss zwischen Unternehmen 
und Verbraucher voraus
Definitionen laut BGB:

“Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.” (§ 13 BGB)

Unternehmer (=Gegenstück zum Verbraucher): 
“Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt.” (§ 14 BGB)
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Wann gilt das FernAbsG? 

Keine Einzelaufzählung durch Gesetzgeber
FernAbsG gilt grundsätzlich für alle Verträge über die 
Lieferung von Waren und die Erbringung von 
Dienstleistungen (§1 Abs. 1 FernAbsG)
Weitere Voraussetzungen:

Vertragsschluss zwischen Unternehmer/Verbraucher mit 
Hilfe eines Fernkommunikationsmittels
→ ohne persönlichen Kontakt zwischen den 

Vertragsparteien
“Abschluss im Rahmen eines für den Fernabsatz 
organisierten Vertriebs- und Dienstleistungssystems”; 
heisst: Fernabsatz nicht nur im Einzelfall (erkennbar zB an 
der Werbung, an den Katalogen)

- also privat vs. privat: KEIN Fernabsatz!
Anzahl der Abschlüsse mit Fernabsatz unerheblich
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Welche Informationspflichten hat der Unternehmer?

Der Unternehmer hat zu verschiedenen Zeitpunkten 
verschiedene Pflichten (§2 FernAbsG):
Aufklärung über Identität des Unternehmers und das 
Handeln zu gewerblichen Zwecken (§2 Abs. 2 
FernAbsG)

Bereits bei Anbahnung des Geschäfts
- auf den Internetseiten, in den Katalogen, zu Beginn 

eines Telefongesprächs

Information über wesentliche Inhalte des Vertrags 
rechtzeitig vor Vertragsschluss (§2Abs.2 Nr.8 FernAbsG)

zusätzlich zu o.g.
Inhalte des Vertrags
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Widerrufs- oder Rückgaberecht
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Informationen nach Vertragsschluss:

Informationen über
Bedingungen des Widerrufs
Sitz des Unternehmens (ladungsfähig)

Auf dauerhaftem Datenträger
Bei eMails: Eingang in der Mailbox

Dort für Absender nicht mehr veränderbar
Beweis des Zugangs !?

Internet: auf Anbieter-Seiten nicht !
Jederzeit veränderbar 

Zustellung in für Verbraucher lesbarem Format, evtl. mit 
Leseprogramm (AcroRead bei PDF-Format)
Bei Warenlieferung kein Problem: Daten werden auf 
Papier der Lieferung beigefügt (z.B. Amazon)
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Welche Rechte hat der Verbraucher? 1/2

Widerrufsrecht (§3 FernAbsG)
zentral geregelt im BGB (§361 a)
Möglichkeit, eine Willenserklärung nachträglich unwirksam 
zu machen (=“schwebende Wirksamkeit”)

Kein Widerrufsrecht, wenn dies unzumutbare Belastung 
für Unternehmer (§3 Abs. 3 FernAbsG):

Individuell angefertigte Ware
verderbliche Ware
nicht für Rücksendung geeignete Ware (z.B. Download von 
Software)
Waren, deren Wert schon unentziehbar dem Verbraucher 
zugeflossen ist (z.B. Software, Musik-CDs)
Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten
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Welche Rechte hat der Verbraucher? 2/2

Widerrufsfrist
im BGB einheitlich auf 2 Wochen geregelt
Beginnt erst nach Zugang einer “deutlich gestalteten 
Belehrung” zu laufen (Unterschrift)

- Heisst: Darf z.B. nicht “im Kleingedruckten” stehen
- Muss Aufmerksamkeit des Verbrauchers erregen

Zugang auf dauerhaftem Datenträger
bei Lieferungen: nach Zugang der Lieferung

Auch Widerruf durch Rücksendung
ohne Begründung
Rechtzeitige Absendung genügt
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Teil II: Die neue Preisangabenverordnung

Seit jeher im Fokus von Verbraucherschützern und 
Wettbewerbern
Seit 1. Januar 2003 neue PAngV in Kraft
Auf einen Blick:

Ausdrücklicher Hinweis, ob alle Preisbestandteile enthalten 
(MwSt), oder z.B. zusätzliche Kosten anfallen
Europaweite Angleichung der Regelungen
Einführung von “Grundpreis” und “Endpreis”
Erleichternde Vorschriften für WSV und SSV

“Schonfrist” mit Ende von Q2 2003 abgelaufen !!!
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Grundvorschriften (§1 PAngV)

(1) “Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder geschäftsmässig 
oder regelmässig in sonstiger Weise Waren oder 
Leistungen anbietet oder als Anbieter von Waren oder 
Leistungen gegenüber Letztverbrauchern unter Angabe 
von Preisen wirbt, hat die Preise anzugeben, die 
einschliesslich der Umsatzsteuer und sonstiger 
Preisbestandteile unabhängig von einer Rabattgewährung 
zu zahlen sind (Endpreise).”

(2) Bei Leistungen auch Angabe von Stundensatz o.ä. 
möglich; Materialkosten können in Verrechnungssätze 
einbezogen werden

(3) Bei Lieferzeit >4 Monate Preisangaben mit 
Änderungsvorbehalt; Angabe der voraussichtlichen 
Lieferzeit

(4) Angaben müssen dem Angebot eindeutig zuzuordnen 
sein, sowie leicht erkennbar und deutlich lesbar sein, die 
Endpreise sind hervorzuheben
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Grundpreise und Endpreise (§2 PAngV)

(1) “Wer Letztverbrauchern gewerbs- oder 
geschäftsmässig oder regelmässig in sonstiger Weise 
Waren in Fertigverpackungen, offenen Packungen oder als 
Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, 
Volumen, Länge oder Fläche anbietet, hat neben dem 
Endpreis auch den Preis je Mengeneinheit einschliesslich 
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile 
unabhängig von einer Rabattgewährung (Grundpreis) in 
unmittelbarer Nähe des Endpreises [...] anzugeben.”
U.a. Regelungen für:

die Mengeneinheit
Mengeneinheit bei Haushaltswaschmitteln (!)
Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser
Handel und Dienstleister
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Urteile zum FernAbsG

OLG Dresden: Hardwarebestandteile fallen trotz schwieriger 
Wiederverkäuflichkeit nach Rücksendung nicht unter die 
Widerrufsausnahme “aufgrund der Beschaffenheit nicht zur 
Rücksendung geeignet”.
OLG Frankfurt: Die vorvertraglichen Informationspflichten werden 
nur erfüllt, wenn der Nutzer die Information aufrufen muss, bevor 
er den Vertrag schließt. In der Verletzung dieser 
Informationspflichten liegt zugleich ein Verstoss gegen §1 UWG.
LG Bonn: Das FernAbsG gilt auch für Providerverträge, die über 
das Internet vertrieben werden. Insbesondere liegt keine 
Ausnahme eines in automatisierten Geschäftsräumen 
geschlossenen Vertrages vor. Daher gilt das Widerrufsrecht des 
§3 FernAbsG, welches aber erlöschen kann, wenn die Aufnahme 
der Leistung durch den Provider sehr kurz nach Vertragsbeginn 
folgt.
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Verwendete Literatur

“Telekommunikations- und Medienrecht”, 4. Auflage, dtv 
2002 (enthält auch BGB)
“Bürgerrechte im Netz”, Christiane Schulzki-Haddouti 
(Hrsg.), Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2003
www.fernabsatz-gesetz.de
RAe Strömer, Online-Seminar zu eCommerce-Gesetzen
FernAbsG und Internetauktionen:
http://www.ra-hahn.de/datenbank/index.php3?snr=480
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...und endlich:

Danke fürs Zuhören ;-)



FAQs zum Thema  
 

„Fernabsatzgesetz“ 
 
 

Handout zur Präsentation von Martin E. Brüggemann 
Universität Potsdam, 10. Juli 2003 

 
1. Für welche Geschäfte gilt das FernAbsG? 

• Für Fernabsatzverträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern 
• Nicht nur Verkauf per Internet, sondern jeder Vertrieb mit Hilfe von 

Fernkommunikationsmitteln 
• Aber nicht für 

i. Fernunterricht, Teilzeitwohnverträge, Finanzdienstleistungen, 
Immobilienverträge, Verträge über Lebensmittel/Güter des täglichen 
Bedarfs, Automatenverträge, Fernsprecherverträge 
 

2. Was kann mir als Anbieter passieren, wenn ich die 
Informationspflichten nicht beachte? 

• Unsicherheit über Ende der Widerrufsfrist, denn ohne Information erlischt 
Frist 

i. Bei Waren spätestens 4 Monate nach Lieferung 
ii. Bei Dienstleistungen spätestens 4 Monate nach Vertragsschluss 

bzw. Beginn der Leistung 
• Abmahnung durch Verbraucherschutzverband 

 
3. Welche Fristen des FernAbsG muss ich als Verbraucher beachten? 

• Verbraucher hat 2 Wochen Widerrufsfrist, beginnt nach Belehrung 
• Zur Fristwahrung genügt rechtzeitige (beweisbare) Absendung 

 
4. Worüber muss ich als Unternehmer den Verbraucher unterrichten? 

• Mitteilung zum geschäftlichen Zweck und der Identität des Unternehmers 
i. Identität und Anschrift des Unternehmers 
ii. Wesentliche Merkmale der Ware / Dienstleistung 
iii. Mindestlaufzeit des Vertrages 
iv.  Bedingungen für gleichwertigen Ersatz bzw. Rücknahme 
v.  Den Preis inkl. Aller Steuern und Gebühren 
vi. Zusätzliche Kosten und Gebühren durch Nutzung von 

Fernkommunikationsmitteln 
vii. Gültigkeitsdauer befristeter angebote bzw. – Preise 

• Weitere Informationen NACH Vertragsschluss: 
i. Konditionen für Widerrufs- und Rückgaberecht 
ii. Anschrift, an die sich der Verbraucher für Beanstandungen wenden 

kann 
iii. Ladungsfähige Anschrift des Unternehmers 
iv.  Informationen über Kundendienst 
v.  Gewährleistungs- und Garantiebedingungen 
vi. Kündigungsbedingungen bei Langzeitverträgen 



 
 

5. Wie kann der Hinweis auf das Widerrufsrecht formuliert werden? 
• „Als Verbraucher haben Sie nach §3 FernAbsG ein Widerrufsrecht nach  § 

361a BGB. Der Widerruf muss keine Begründung erhalten. Der Widerruf 
muss schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch 
Rücksendung der Ware erfolgen. Der Widerruf muss innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang dieser Belehrung erfolgen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung.“ 
 

6. Gibt es Besonderheiten bei Verträgen, die unmittelbar mit 
Vertragsschluss erfüllt werden? 

• Die Informationspflichten nach Abschluss des Vertrages gelten nicht für 
Dienstleistungen, die unmittelbar unter Einsatz von 
Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, sofern diese Leistungen in 
einem Mal erfolgen und über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel 
abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich auch in diesem Fall über 
die Anschrift der Niederlassunf des Unternehmens informieren können, bei 
der er Beanstandungen vorbringen kann. 
 

7. Findet das FernAbsG auf einen Pizzaservice Anwendung? 
• Nein. Denn dort erfolgt die Lieferung im Rahmen häufiger und regelmässiger 

Fahrten (§1 Abs. 3 Nr.5 FernAbsG) 
 

8. Gilt das FernAbsG für Online-Banking? 
• Nein. Bankgeschäfte sind ausdrücklich ausgenommen 

 
9. Wie sieht es mit der Reise- und Tourismusbranche aus? 

• Die Buchung von Hotels, Bahnreisenund Flügen ist vom FernAbsG 
ausgenommen 
 

10. Welche Regelungen sind neben dem FernAbsG zu beachten? 
• Neben dem FernAbsG müssen EU-Richtlinien über Finanzdienstleistungen 

und E-Commerce beachtet werden 
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